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Zur Vorgeschichte des biindnerischen GebAude-
Brandversicherungsgesetzes
Von Staatsarchivar Dr. Fritz Jecklin, Chur {

In der GroBratssitzung vom 9. Mai 1812 wurde durch eine «sehr
rihrende Denkschrift» um Ausstellung einer Empfehlung zur Unter-
stiitzung fiir die brandgeschéddigten Surrheiner Gemeindegenossen an
die Gemeindegenossen dieses Kantons und an die iibrigen Kantone
nachgesucht.

Es wurde diesem Begehren entsprochen, dabei auch beschlossen,
beim Landammann der Schweiz um die Erlaubnis einzukommen,
in den tubrigen Kantonen der Eidgenossenschaft Steuern einsam-
meln zu dirfen.

«Bey dieser Gelegenheit machte ein ansehnliches Mitglied der
Versammlung auf die Notwendigkeit aufmerksam, einmal an die
Einrichtung einer Brand-Assecuranzcassa zu denken. Wenn man
schon eine solche Anstalt allgemein nazlich fand, so schien dieselbe
beynah mit uniibersteigharen Hindernissen verkniipft zu seyn. —
Von dem Wunsche beseelt, daf3 frith oder spit eine solche Anstalt
zustande kommen mochte, wurde beschlossen: den hochloblichen
Kleinen Rat und die Standes-Commission zu ersuchen, wihrend dem
Laufe des nichsten Jahres die diesfilligen Ideen zu sammeln, die ge-
sammelten Gedanken in ein Gutachten einzukleiden und dasselbe
dem nichsten GroBen Rat womoglich vorzulegen. »

Kleiner Rat und Standeskommission nahmen die Austithrung des
ihnen erteilten Auftrages so zielbewuflt an die Hand, daf3 dem GroBen
Rat schon am 14. Mai 1813 die Mitteilung gemacht werden konnte,
die bestellte Kommission habe die Ideen beziiglich Errichtung einer
Brandversicherungsanstalt sammeln und weiter ausarbeiten lassen.
Hieran betitigte sich sowohl der Herr Kanzleidirektor Wredow, als
auch die Standeskommission, jener durch eine Darstellung der bei
Einfithrung einer Brandversicherungsanstalt zu erdrternden Gegen-
stinde (vom go0. Dezember 1812), diese durch ihre Beratung vom
2, Mirz und das hierauf gegriindete Gutachten (vim 12. April-1813).

Dieses Kommissionalgutachten bringt schon die Hauptsdtze des
spatern Gesetzesentwurfes und bestimmt:

1. Die Kommission schligt dem GroBen Rate vor, die ausfithrliche
Ausarbeitung der Vorlage nach folgenden Grundsidtzen gutheiBlen
zu wollen:

2. «daB unter den zwey Vorschlagen, wovon der eine einen jihr-
lichen Beytrag nach einem zu bestimmenden Prozentfu3 zu erheben,
der andere den jdhrlichen Beytrag der Assekuranten nach MafBigabe
des zu entrichtenden Schadenersatzes bestimmt werden soll, der
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letztere Vorschlag vorzuziehen sey, sowie es schon die Priiffungskom-
mission auch gefunden hatte.

3. Dal} die Brandassecuranz als eine freywillige, weder fur Hoch-
gerichter, Gemeinden noch Particolaren verbindende, jedoch unter
Aufsicht und Garantie der Cantonsbehdrden stehende o6ffentliche
Anstalt anzusehen, und mit Beriicksichtigung in diesem Sinn die fer-
nere Ausarbeitung des Vorschlages einzurichten seye.

4. Insoferne in einer Gemeinde der Beytritt von zwey Drittel
seiner Einwohner — nach der Stimmenzahl berechnet — sich fir
die Assosiation der Brandassecuranz erkldren, so soll ihre Zustim-
mung auch fiir den tibrigen Dritteil verbindlich seyn. ‘

5. Eis soll einem jeden, der seine Wohnung, Stille oder andere
Gebidude in die Brandassecuranz versichern will, tberlassen seyn,
seine assecurirten Gebiude selbst zu schitzen und nach MaBgabe
seiner eigenen Schatzung soll der Betrag zum Assecuranmaplral
geschlagen und bey Verteilung der Entschddnisse zum proportio-
nirten Maflstab genommen werden, auch bey ginzlicher Eindscherung
derselben der Betrag des Entschidnisses in dem eingelegten Preis
bestimmt werden.

6. Sollte das Gebdude nur zum Teil durch Feuersbrunst gelitten
haben, und der andere Teyl gerettet worden seyn, so soll in diesem
Fall der Betrag der zu leistenden Entschiadigung mit Ricksicht auf
das assecurierte Capital durch drey unparteische Schitzer, wovon
den einen die Versicherungsanstalt, den andern der Beschidigte und
den dritten der Kleine Rat zu ernennen hat, bestimmt werden.

7. In keinem Fall soll das Terrain, worauf ein Gebidude liegt, und
der Mauerschutt bey der Schizung in Betracht gezogen werden kon-
nen, indem diese vom I'euer nie verzehrt und also auch nicht gegen die
Verwiistungen desselben assecuriert zu werden brauchen.

8. Die gegenseitige Verbindlichkeit der Assecuranten, Entschidi-
gungen zu leisten, soll nur vom dem Zeitpunkt an ithren Anfang neh-
men, wenn das assecurirte Capital aul den Betrag einer Million
Gulden gestiegen seyn wird.

9. Eine Jede Gemeinde und Particolarperson, welche in die Asse-
- curanzassociation eintrittet, soll befugt seyn, jede Zumutung zu
Brandsteiiern von sich zu weisen, da sie einen jeden Birger und
Gemeinde des Cantons zum Eintritt in die Association einladet und
ithm die Vorteile der Association zukommen lassen will.

10. Es soll die Einrichtung getroffen werden, eine bestimmte
Commission von Directoren und den nétigen Schreibern aufzustellen,
die sowohl die Register der assecurierten Gebdude und deren Schat-
zung, als die Verteilung der Entschiddnisse und Eintreybung der
Beytrige besorgen soll und zu deren Besoldung alljahrlich ein fest-
zusetzender Beytrag zu diesem Zweck von den Assecurierenden zu
beziehen ist und zwar in jedem Jahre, vorldufig nach einem ohnge-
fihren Uberschlag des zu diesem Zwecke erforderlichen Bediirfnisses.
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11. Der Kleine Rat ernennt die Commissarien, Schreiber und
andere notige Angestellten; nach ithrer Ernennung organisiert sie ihr
Bureau, bestimmt das Locale und verfiigt iiber die notigen Einrich-
tungen, sie nimmt auch die sich zur Association melden auf und
tragt sie in die Register ein, wozu sie das Publicum durch gedruckte
Aufforderungen einladen wird.

12. Ein jeder, sey er Particolar oder Gemeinde, der in die Asse-
curanzanstalt eintrittet, soll fiir 6 Jahre dazu verbunden seyn, und
wenn er nach Verflufl der 6 Jahre auszutreten gesonnen wire, so soll
er pflichtig seyn, ein halbes Jahr zuvor seinen Austritt der Commission
anzuzeigen. Wenn aber ein associerter wiahrend der Dauer seines
Beytrittes flir einen erlittenen Brandschaden die Entschiddigung nach
den Bestimmungen der Versicherungsanstalt erhalten hitte, so soll
dieser nicht befugt seyn, nach Verlauf von 6 Jahren aus der Asse-
curation auszutretten, sondern angehalten werden, noch 6 Jahre in
dem Associationsverband zu verbleiben.

13. Die Schazung der Gebdude wird zwar, wie vorhin bestimmt,
dem Eigentumer iberlassen, jedoch soll die Assecuranzcommission
befugt seyn, Erkundigungen tiber den wahren Wert des zu assecu-
rierenden Gebidudes einzuziehen und wenn diesen zufolge der Asse-
kuranzvorschlag zu hoch angesetzt befunden wiirde, dem Assecu-
rierenden den Schatzungspreis zu eroffnen, wo ihm dann freygestellt
seyn solle, nur den Schatzungspreis zu assecurieren, oder zuriick-
zutreten.»

Vorstehendem Vorschlage schenkte die Ratsversammlung ihren
Beifall. Dennoch folgte dem erfreulichen Anfang ein mehrjdhriger
Stillstand in der behordlichen Bemiigung um das Zustandekommen
eines Assekuranzgesetzes.

Der Grund dieser Zuruckhaltung lag darin, dall «Verfassungs-
gegenstinde und nachher noch andere wichtige Angelegenheiten die
Regierung und die grofiritlichen Versammlungen anhaltend beschil-
tigt, daher dann der Gegenstand einer Brandvermcherungs-Anstalt
seitdem nie wieder in Anregung gekommen ist».

Dieser Sachverhalt ergibt sich aus einer im Dezember 1818 zu
Chur erschienenen 27 Oktavseiten starken Broschiire, betitelt: «Uber
Feuerversicherungsanstalten — Ein Gespriach».

Da auf Seite XI der Einleitung der schon friher rihmend er-
wihnte Kanzleidircktor C. C. Wredow sich bereit erkldrt, Anmel-
dungen zum Beitritt in die zu grindende Anstalt entgegenzunehmen
so ist ohne weiteres thm die Autorchaft an dieser Plopqandischrlft
zuzuerkennen. In gemeinverstindlicher Wechselrede werden die im
Wurfe liegenden Bestrebungen behandelt.

Der Pfarrer ist eben vom Besuche seiner durch eine Feuersbrunst
schwer heimgesuchten Verwandten heimgekehrt und war ganz uber-
rascht vom guten Mute seines brandbeschidigten Tochtermannes.
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Auf des Statthalters Anfrage, wie das gekommen sei fithrt ihm der
Pfarrer aus:

«Auf der Hinreise wars mit immer noch ein wenig banglich ums
Herz, ich besorgte noch den Anblick so vieler Brandstitten zu finden.
So wie ich aber dem Dorfe niher kam, sah ich schon viele neue rote
Dicher aus den Baumen hervorgucken. Ich frug — als ich hineinkam
— dem Tochtermann nach, man zeigte mit ein Haus, das mit Scheuer
Stall schon unter Dach und Fach stand, wo nur noch inwendig ge-
arbeitet wurde. An der Tir kamen mir Tochtermann und Tochter
mit ruhigem heiterem Gesicht entgegen, und bewillkommneten mich
herzlich und freudig.

Nach den ersten Begriissungen frug ich gleich, wo habt Thr Leute
denn so bald und so viel Geld hergenommen, daf3 Ihr einen solchen
Bau so schnell habt auffithren kénnen.

Dank sey es unserer Regierung, erwiederte der Tochtermann,
die dafiir gesorgt hat, dal3 wir, was das Feuer verzehrte, so bald wieder
neu hinstellen konnten. — Also — sagte ich — hat Euch die Regierung
die Baukosten vorgeschossen oder gar geschenkt? Weder vorgeschos-
sen noch geschenkt, war seine Antwort. Nein, sie hat eine Anstalt
getroffen, wodurch Jedermann, wenn ihm seine Gebaude verbrennen,
in den Fall gesetzt wird, sie in kurzer Zeit wieder aufzubauen, ohne
sich in Schulden zu stecken. — Hm! ohne Vorschul3, ohne Schulden-
machen, wie geht denn das, fragte ich, die Einrichtung méchte ich
doch kennen.»

Nun folgt in munterer Wechselrede eine Auseinandersetzung tiber
das Wesen, den Nutzen und die Einrichtung einer solchen Anstalt,
wobel auch die zahlreichen Einwendungen der Versicherungsgegner
entkriftet werden.

Wredows Gesprich scheint nicht ohne gute Wirkung geblieben
zu sein, denn 1im Amtsbericht iiber das Jahr 1820 muf der Kleine Rat
die Versicherungsfrage neuerdings aufgegriffen haben. Die zur Pri-
tung dieses Berichtes eingesetzte Kommission stellte ndmlich an den
GroBlen Rat den Antrag, «eine Kommission von g Mitgliedern zu
erwihlen, welche im Laufe dieses Jahres den Gegenstand in allen
Beziehungen néaher priife, die bereits diesfalls zum Vorschein gekom-
menen Ausarbeitungen dabei benuze und dem nichsten ordentlichen
GroBlen Rate ein Gutachten vorlege».

Letzterer griff dann am 16. Juni 1821 bei Beratung dieses Berichtes
auf die Note von 1813 zuriick, und es kamen dabei auch einige dem
Kleinen Rat eingereichte Erklarungen iiber den Beitritt zu einer sol-
chen Anstalt, sowohl von ganzen Gemeinden als Particolaren zur
Verlesung. «Der Herr Landammann Engler erkliarte miindlich, aus
Auftrag, daB die 4 Gemeinden Zizers, Untervaz, Igis und Haldenstein
die Errichtung dieser Anstalt wiinschen.»

Der GroBe Rat beschloB sodann, im Abschied die Einladung

ergehen zu lassen, daB alle Gemeinden und Particolaren, welche der
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Anstalt beizutreten gesonnen seien, im Laufe des Jahres dem Kleinen
Rat davon Kenntnis geben sollen.

Dies geschah — zunidchst gewissermallen als Voranzeige — im
Abschied vom 3o0. Juni 1821, der unter Hinweis auf die vor eine vor
ein paar Jahren erschienene Flugschrift (gemeint ist damit jedenfalls
das Wredow’sche Gespriich von 1818) tiber Versicherung gegen Brand-
schaden, welche (Versicherung) «von vielen Seiten auch in unserem
Canton, gleichwie in so manchen andern gréBeren oder kleineren
Staaten einzufithren gewiinscht wird».

Der Entwurf zu einem Assekuranzgesetz habe dem GroBlen Rat
vorgelegen und es sei zu dessen Prifung eine Spezialkommission
eingesetzt worden, woritiber zu gelegener Zeit Mitteilung gemacht
werden solle.

«Da inzwischen von sehr vielen Seiten teils einzelne Hausbe-
sitzer, teils ganze Gemeinden dem Kleinen Rat vorldufig ihre Ge-
neigtheit, einer solchen Anstalt beizutreten, erkldrt haben, so werden
anmit alle diejenigen Ortschaften und Paztlcolaren welche eine gleiche
Gesinnung hegen, aufgefordert, den Kleinen Rat im Laufe dieses
Jahres davon zu benachrlchtwen damit man ermessen moge, ob
sich die erforderliche Anzahl Teilnehmer zusammenfinden und dic
Anstalt eine hinldngliche Ausdehnung erhalten diirfte, ohne welche
eine solche Einrichtung ihrer Natur nach nicht fiiglich besthen kann.»

Als am 25. Juni 1822 der «Plan zur Einfithrung einer Feuer-
versicherungsanstalt» vorlag, beschlo der Grofle Rat, «hn einst-
weilen 2 Tage lang zur Einsicht der Ehrenmitglieder auf der Tafel
niederzulegen». Sodann begann in der Sitzung vom 28. Juni die
artikelweise Durchberatung des Entwurfes. Nach AbschluB3 dieser
Vorlage kam auch deren Drucklegung zur Sprache. «Auf die Motion
eines Mitgliedes, dal3 der Brandversichrungsplan auler der deutschen
Abfassung auch in Engadiner Romanisch auf die Gemeinden gelangen
moge und da die Mitglieder aus den Gemeinden, wo Oberlinder
Romanisch gesprochen wird, sowie die aus den italicnischen Ge-
meinden gleichfalls chrsetzungen verlangten, so wurde beschlossen,
den Plan, wenn sich Ubersetzer finden, “auBer dem Teutschen, im
Ttalienischen und den beiden Dialecten des Romanischen auszuferti-
gen.

" SchlieBlich ermichtigte man noch den Kleinen Rat, die Gemeinde-
mehren tber die auszuschreibenden Artikel zu classifizieren und,
wenn ein unzweideiitig annehmendes Mehren befunden werde, das
Notige zur weitern Ausfithrung der ganzen Anstalt zu verfiigen.»

Nachdem der GroBe Rat in seinem Abschied vom 4. Juli 1822
den «hochgeachteten Herren, getreuen lieben Bundsgenossen» die
Genchmigung des Entwurfes zu einer Brandversicherungsanstalt mit-
geteilt hatte, erlieB der Kleine Rat am g. August 1822 ein die Vorlage
zur Annahme empfehlendes Begleitschreiben mit dem Rekapitula-
tionspunkte: «Ob Ihr, die Ehrsamen Rite und Gemeinden, den in
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der Beilage Euch vorgelegten in dem Plan einer Brandversicherungs-
anstalt begriffenen Artikeln Euere Genehmigung erteilen wollet?»

Die Einsendung der Mehren wurde auf 1. Oktober angesetzt. Der
gedruckte Entwurft war betitelt: «Vorschlag zur Errichtung einer
Brand-Versicherungs-Anstalt fiir den Canton Graubiinden. Chur,
gedruckt bei J. A. Otto 1822.»

Das Abstimmungsergebnis entsprach keineswegs den gehegten
Hoffnungen, muBite doch am g. Juli 1823 die zur Prifung des klein-
riatlichen Amtsberichtes eingesetzte Kommission dem GroBen Rate
mitteilen, dal «von manchen Gemeinden gar keine Erkldrungen ein-
gekommen und aus den dariiber eingekommenen Mehren nicht deut-
lich wahrzunehmen sey, ob sie durch ihr Votum, den Beytritt zur
Assekuranz, oder die gesezlichen Bestimmungen dariiber, oder bei-
der zugleich, anzunehmen oder zu verwerfen gesonnen seyen».

Bei dieser aus unerklirlichen Ursachen entstandenen Sachlage
beschloB der GroBe Rat «in dem auf die Ehrsamen Rite und Gemein-
den zu erlassenden groBritlichen Ausscheiben zu erkliren, daB, da
sich aus den tber die Errichtung einer Feuerversicherungsanstalt
eingekommenen Mechren kein bestimmtes Resultat ergeben habe,
der GroB3e Rat angemessen finde, diesen Gegenstand auf sich beruhen
zu lassen».

Im Dezember 1861 fand unter dem Vorsitz des Bundesrates Pioda
eine Konferenz von Kantonsabgeordneten zur Beratung des Asse-

“ kuranzwesens statt, dabei war Graubtinden durch Standesbuchhalter
Bernard vertreten.

Bei dieser Versammlung ergab sich aus der Mehrzahl der Voten,
«dal weder eine centralisierte eidgendssische GebZdudeasskuranz-
anstalt, sei es dafl dieselbe auf dem Wege der Bundesgesetzgebung,
sei es daB sie durch ein Konkordat unter den Kantonen gegriindet
werden sollte, noch auch das System der Uberlassung der Brandver-
sicherung an Privatgesellschaften Aussicht auf allgemeine Annahme
haben wirde, dagegen hilt die Mehrzahl eine gegenseitige Riick-
versicherung der kantonalen Gebdudeversicherungsanstalten fir
moglich, welche in der Weise einzurichten wire, dall sofern die zur
Deckung eines Brandschadens notwendigen Summen im Verhiltnisse
zum Kapitalwerte der versicherten Gebdude ein gewisses Maximum
.ibersteigen, der UberschuB3 durch gleichmiBige Repartltlon unter die
konkordirenden Kantone beigebracht wiirde».

Dabei war die Kommission der Ansicht, «daBl das Konkordat so
wenig als moglich in die Kantonalgestzgebung eingreifen, sondern
vielmehr jedem Kanton bei seinen eigenen Gesetzen und Einrich-
tungen in bezug auf seine Brandassekuranzanstalt belassen solle.
Je einfacher die Bestimmungen des Konkordats sind, um so eher wird
es auf Authahme rechnen kénnen, und es liegt, zumal der Fall, wo
nach dem von der Kommission empfohlenen ersten Grundsatze eine
Steuerrepartition auf die konkordierenden Stdnde notwendig wird,
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nur etwa alle 50 oder 100 Jahre eintreten kann, auch kein Grund vor,
ins Einzelne zu gehen und die kantonalen Gesetzgebungen wesent-
lichen Umgestaltungen zu unterwerfen».

Wohl unter dem EinfluB der vorerwihnten Konferenz stellte
das schweizerische Departement des Innern am 2g. Mirz 1863 an
simtliche Kantonsregierungen folgend Anfragen statistischer Natur:

1. Wie oft die Kantone seit dem Bestehen ihrer Assekuranzan-
stalten in den Fall gekommen sind, eine Brandsteuer von 29, oder mehr
zu beziehen, in welchen Jahren dies der Fall gewesen, und wie hoch
sich in jedem einzelnen derselben der Steueransatz belaufen hat.

2. Welche einzelnen Brandfille seit Anfang dieses Jahrhunderts
in den verschiedenen Kantonen mit einem Betrag von tiber 50 ooo Fr.
vorgekommen sind, mit Angabe der moglichst genauen Ziffer des
Schadensbetrages bei jedem einzelnen dieser Brandfille.

In seiner Antwort vom 25. Midrz 1863 gab der Kleine Rat hin-
sichtlich des ersten I'ragepunktes eine verneinende Antwort, da «der
hiesige Kanton niemals eine eigene Feuerversicherungsanstalt be-
sessen hat».

Was sodann die Angabe der Brandfélle in diesem Jahrhundert
mit einem Schadensbetrag von tiber 50 ooo I'r. betreffe, «so fehlen
auch hieriiber die ndheren Daten namentlich aus fritherer Zeit».

Die Linladung des Eidgenossischen Departements des Innern
vom 1. Mai 1863 zur Beschickung einer abermaligen Konferenz tiber
das Brandversicherungswesen lehnte der Kleine Rat ab, «indem man
sich hierseits noch nicht entschlieBen kann, zu einer Staatsasse-
kuranz seine Zuflucht zu nehmen». '

Das Bundner Volk nahm dafir den mit Abschied vom 24. Juni
1864 ausgeschriebenen Gesetzesvorschlag betreflend die obligatorische
Versicherung von Gebédulichkeiten mit 5301 gegen g275 Stimmen anj;
doch wurde dieses Gesetz durch Volksbeschlull vom Jahre 1871 auller
Kraft erkldart. Erst die Abstimmung vom 14. Oktober 1907 brachte
das jetzige Gesetz iber Gebdudeversicherung.

Jorgenberg
bei Waltensburg als urgeschichtliche Siedlung
Von Kreisférster W. Burkart, Chur

YVom Dorf Waltensburg im Buindner Oberland zieht sich tal-
auswdrts ein hiigeliges Plateau hin, das etwa zwel Kilometer 6stlich
mit steilem Felsabschlul3 in das eine starke Kurve bildende Schmuer-
tobel abfillt. Nord-Ost- und Studseite dieser g45 Meter hoch gelegenen
AbschluBpartie sind durch Felswiande geschiitzt und nur die West-



	Zur Vorgeschichte des bündnerischen Gebäude-Brandversicherungsgesetzes

